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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 37 der Stadt 
Dassow für den Bereich "Travemünder Weg" 

- Behandlung der Stellungnahmen zum Entwurf --> 
Abwägungsbeschluss - 
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Bearbeitung: 
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Datum 
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Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Bauen 
der Stadt Dassow (Vorberatung)  Ö 

Hauptausschuss der Stadt Dassow (Vorberatung)  Ö 
Stadtvertretung Dassow (Entscheidung)  Ö 

 
Sachverhalt 

Die Stadtvertretung der Stadt Dassow hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 
beschlossen und das Planverfahren damit eingeleitet. Der Bebauungsplan wird im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgestellt. Die Stadtvertretung 
hat in ihrer Sitzung am 02.02.2021 das städtebauliche Konzept bestätigt und zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
empfohlen. Die Planunterlagen lagen in der Zeit vom 07.06.2021 bis einschließlich 
09.07.2021 zu Unterrichtung über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung im Amt Schönberger Land öffentlich aus. Die Öffentlichkeit und 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Stellungnahmen abgegeben. 
In Auswertung der Stellungnahmen wird das Plankonzept geändert. 

Das Plankonzept sah ursprünglich eine Bebauung vor, die teilweise mit dem Rückbau des 
Hallenhauses verbunden war. Es waren insgesamt 6 Baugrundstücke vorgesehen. Mit den 
Entwurfsunterlagen wurde der Plangeltungsbereich auf die unbebaute Siedlungsfläche 
beschränkt und das historische Hallenhaus befindet sich nicht mehr im Plangeltungsbereich. 
Es sind nunmehr 3 Baugrundstücke vorgesehen. Die Stadt Dassow möchte die 
Möglichkeiten der Wohnbauentwicklung auf einer innerörtlichen Fläche aufgrund der 
gestiegenen Nachfrage nach Wohnraum nutzen. Mit der geplanten Nachverdichtung 
innerhalb des Siedlungsbereiches wird die Fortentwicklung des Ortsteils der Stadt Dassow 
vorgenommen. Mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes wird gewährleistet, dass sich 
die geplante Bebauung in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügt.  

Für die Entwurfsunterlagen wurde ein geotechnischer Untersuchungsbericht mit Stand Juli 
2024 erstellt, um die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers im Planverfahren 
nachzuweisen. 

Die Entwürfe wurden mit dem verkleinerten Plangeltungsbereich für das 
Beteiligungsverfahren genutzt.  

Die Beteiligung der Behörden und TÖB und der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
13.02.2025 bis zum 18.03.2025 statt. Es liegen keine Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum 
Planvorhaben vor. Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und TÖB und der 
Nachbargemeinden werden behandelt und bewertet.  
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Mit Schreiben vom 18.02.2025 wurden die von der Planung berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sowie die 
Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt und zur Abgabe einer Stellungnahme  
aufgefordert. 

Es wurden 44 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange beteiligt, davon gaben 26 
eine Stellungnahme ab. Im Rahmen der gemeindenachbarlichen Abstimmung wurden 2 
Stellungnahmen abgegeben. Die abgegebenen Stellungnahmen beinhalten keine 
entgegenstehenden Belange. Die Anforderungen an die Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers sind maßgeblich zu klären. Die bereits gerodete Birke wurde 
klargestellt. Löschwasser kann in ausreichendem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Von den Verbänden wurden keine Stellungnahmen abgegeben. Alle abgegebenen 
Stellungnahmen wurden geprüft und sind mit den Abwägungsvorschlägen in der 
Abwägungsdokumentation (Anlage 1 zu dieser Vorlage) wiedergegeben. 

Nach Prüfung und Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen sind maßgeblich die 
Belange der Niederschlagswasserbeseitigung abschließend zu regeln. 

Die Niederschlagswasserbeseitigung ist gemäß geotechnischen Bericht des Gutachterbüros 
Reeck gegeben. Die Anforderungen zur Ableitung und objektkonkreten Darstellung sind zu 
erfüllen. Es wird abschließend geregelt, dass die schadlose Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers durch Versickerung zu erfolgen hat und keine Ableitung in die Vorflut 
erfolgt.  

Die weiteren Hinweise und Anregungen erfordern eine Ergänzung der Begründung um 
redaktionelle und klarstellende Sachverhalte. Einigen Hinweisen und Anregungen konnte 
nicht gefolgt werden, die Gründe dafür sind in der Abwägungsdokumentation dargelegt. 

Die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und deren Abwägung ist Grundlage für 
den Satzungsbeschluss. 

Beschlussvorschlag 

1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der 
Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 
4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen werden entsprechend den Abwägungsvorschlägen gemäß § 1 Abs. 7 
BauGB abgewogen. Die Abwägungsvorschläge und das Abwägungsergebnis gemäß 
Anlage 1 macht sich die Stadt Dassow zu Eigen und ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 
BauGB mitzuteilen. 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine, die Kosten trägt der Vorhabenträger. 

Anlage/n 
1 Abwägungsdokumentation zum Entwurf (öffentlich) 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 1 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 2 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Grundlagen zur Bewertung der Stellungnahme werden wiedergegeben. 
 
zu 2. 
Die Bewertung der Stellungnahmen beteiligter Fachdienste, Fachgruppen und des 
Abfallwirtschaftsbetriebes erfolgt nachfolgend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 3 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 3. 
Die Bewertung der Stellungnahmen erfolgt im Rahmen der Abwägung. Die Behandlung 
erfolgt gemäß Ergebnis der Abwägung der Stadtvertretung der Stadt Dassow. 

 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 4 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
A 
zu 0. 
Die Behandlung der Stellungnahme erfolgt nachfolgend. 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
zu 2. 
- 
 
zu 3. 
Diesem Hinweis wird entsprochen. Gemarkung und Flur 1 werden aufgenommen. 
 
 
zu 4. 
- 
 
zu 5. 
- 
 
zu 6. 
-  
 
 
B 
zu 1. 
Den Anforderungen des vorbeugenden Brandschutzes wird entsprochen. Aus Sicht der 
Stadt Dassow ist sowohl die Erreichbarkeit als auch die Löschwasserbereitstellung 
gesichert. 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
- 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 5 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 6 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 7 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
C 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Änderungen zu berücksichtigen sind. 
 
D 
zu 1. 
Zu Dachaufbauten werden keine Regelungen getroffen. Dieser Belang ist nicht zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
 
E 
zu 0. 
Die Behörde weist auf entgegenstehende Belange hin. Die Stadt Dassow setzt sich mit 
den Belangen auseinander. Der Einwand und die Stellungnahme sind nicht 
nachvollziehbar, da durch die Gutachten die Nachweise zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers erbracht wurden. Durch den versickerungstechnischen Bericht ist 
nachgewiesen, dass die Bebaubarkeit gegeben ist und durch Versickerungsanlagen die 
schadlose Ableitung gewährleistet ist. 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Trinkwasserversorgung ist gesichert. 
 
 
 
zu 2. 
Die Abwasserentsorgung ist gesichert. 
 
 
 
 
zu 3. 
Der B-Plan enthält bereits Aussagen zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers. 
Zusätzlich ist ein geotechnischer Untersuchungsbericht dargestellt, der die Ableitung des 
anfallenden Oberflächenwassers als machbar darstellt. Voraussetzung ist die Herstellung 
von Sickeranlagen auf den Grundstücken. Dies ist Gegenstand der Festsetzungen. 
Aufgrund der Stellungnahme wird eine Ergänzung zur Versickerung in den Unterlagen 
vorgesehen. 

 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 8 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
zu 3a. 
Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers durch Versickerung ist gegeben. Dies 
ist in den Unterlagen dargestellt. Im Wohnbereich fällt kein schadstoffbelastetes 
Oberflächenwasser an. Deshalb ist es durch die Versickerung geeignet das 
Oberflächenwasser abzuleiten. 

 
 
 
 
Klarstellung in der Begründung. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 9 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3b. 
Es handelt sich hier bei dem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Es ist eine Nachverdichtung von Flächen. 
Hinsichtlich der Grundstücksstruktur und Grundstücksgrößen wird das vorhandene Maß 
aufgenommen. Da eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgt, 
ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen auf das Wasserregime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung in der Begründung. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 10 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3c. 
Die Grundstücke innerhalb des Gebietes sind ausreichend groß bemessen, so dass die 
Versickerungsanlagen auf den Grundstücken hergestellt werden können. Zur Variabilität 
der Grundstücke wird lediglich der Hinweis auf das Gutachten und die Größe 
entsprechend aufgenommen. Der Antrag auf Versickerung wird bei der unteren 
Wasserbehörde gestellt. 
Der Antrag auf Inaussichtstellung der wasserrechtlichen Erlaubnis wird an die zuständige 
Behörde gestellt.  
Die untere Wasserbehörde wurde mit Anfrage vom 5. Juni 2025 um Stellungnahme 
gebeten. Siehe unter II.1b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 11 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
zu 5. 
Einen Punkt 4 im Rahmen der Stellungnahme gibt es nicht. 
Da es sich um eine Ortslage handelt, wird kaum das Vorhandensein von 
Drainageleitungen zu erwarten sein. Ansonsten sind die Anforderungen des Gesetzgebers 
ohnehin einzuhalten. Gesonderte Anforderungen ergeben sich nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Unter Berücksichtigung der örtlichen Lage des Gebietes sind gesonderte Maßnahmen zum 
Hochwasserschutz nicht zu erwarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7.  
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Klarstellung der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 12 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
F 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange entgegenstehen. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Umwelteinwirkungen bestehen. 
 
 
G 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Abfall- und Bodenschutzbehörde 
keine Stellungnahme abgegeben wurde. 
 
 
 
 
 
H 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass abwägungsrelevante Belange bestehen. Diese 
werden nachfolgend behandelt. 
 
 
 
 
zu 2. 
Der Einzelbaum, Birke, ist am Standort nicht mehr vorhanden. Die Darstellung des 
Baumes war der Vollständigkeit halber noch entsprechend der Vermessung aufgenommen 
worden. Der Baum wurde nach Mitteilung des ursprünglichen Grundstückseigentümers, 
der die Flächen für den Gehweg an die Stadt übertragen hat aufgrund der Gefährdung der 
Allgemeinheit entfernt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
Ergänzung der Begründung. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 13 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Zustimmung der unteren Naturschutzbehörde wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Biotope nach § 20 NatSchAG M-V berührt 
sind. 
 
zu 5. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Natura 2000-Belange nicht berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 14 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
zu 6. 
Die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
Sie sind ohnehin einzuhalten. 
 
 
 
 
 
 
I 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf das nachfolgende Verfahren und die 
Bauausführung gelegt. Belange des B-Planes sind nicht berührt. 

 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 15 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
K 
zu 1. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sind in der technischen Planung bzw. 
in der Vorbereitung des Vorhabens zu beachten. Flächenfestsetzungen des 
Bebauungsplanes wurden in der behördlichen Stellungnahme nicht angesprochen. Somit 
geht die Stadt Dassow von der Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Anforderungen der 
Kreisinfrastruktur aus. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange als Straßenbaulastträger nicht berührt 
sind. 
 
L 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken seitens des Gesundheitsdienstes 
bestehen. 
 
M 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine neue Stellungnahme abgegeben wird. Dieser 
Sachverhalt wird jedoch durch die erneute Stellungnahme präzisiert. Siehe unter II.1a. 
 
N 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände seitens des Katasteramtes 
bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 16 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Stellungnahme gilt als Ergänzung der Gesamtstellungnahme des Landkreises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 
 
zu 3. 
Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 4. 
Änderungen am Straßensystem ergeben sich nicht. Abstandsbereiche werden durch den 
Gehweg vergrößert. Festsetzungen zu Einfriedungen und zum Ausschluss von 
Einfriedungen werden nicht getroffen. 
 
zu 5. 
Dies ist Geschäft der laufenden Verwaltung und der Stadt Dassow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 18 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die untere Wasserbehörde hat auf die Anfrage vom 5. Juni 2025 mitgeteilt, dass 
vorhabenkonkret die Nachweise im Bauantragsverfahren zu führen sind. Unter Vorlage 
der Nachweise der DWA-A 138-1 wird die grundsätzliche Inaussichtstellung der 
wasserrechtlichen Erlaubnis erteilt. Die Versickerungsfähigkeit ist im Plan zu regeln. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

  

Seite 22 von 70



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeinen Aussagen und Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
zu 3. 
Die Hinweise der raumordnerischen Bewertung werden zur Kenntnis genommen. Sie 
berühren die Grundzüge der Planung nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
zu 5. 
Die Stadt Dassow sieht die Grundlagen für den Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
gegeben. 
 
zu 6. 
Dies ist Geschäft der laufenden Verwaltung. 

 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus landwirtschaftlicher Sicht keine Bedenken 
bestehen. 
 
 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass kein Verfahren zur Neuordnung durchgeführt wird. 
 
 
 
 
 
zu 3.1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
zu 3.2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass wasserwirtschaftliche Belange des StALU nicht 
berührt sind. 
 
 
zu 3.3. 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Altlasten wurden durch den Landkreis 
nicht mitgeteilt. 
 
 
zu 3.4. 
Entsprechende Hinweise befinden sich bereits unter nachrichtlichen Übernahmen und 
Hinweisen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.1. 
Zwischen der Motocrossanlage und der geplanten Bebauung befindet sich bereits 
vorhandene Bebauung, die den Schutzanspruch genießt. Somit ergeben sich keine 
Auswirkungen. Die Zustimmung wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4.2. 
Die Hinweise zu den Anlagen werden zur Kenntnis genommen. Hierfür gilt das gleiche 
wie für 4.1. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zu 4.2. 
Die Bestätigung wird zur Kenntnis genommen. Damit entstehen keine 
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen aus Sicht der Beeinflussung durch 
Windenergieanlagen. 

 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das LUNG keine Stellungnahme abgibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bergbaulichen Belange berührt sind. 
 
zu 2. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bergbauberechtigungen vorliegen. 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen oder Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 

Seite 29 von 70



Anlage 1 zum Beschluss 2025-________- Satzung der Stadt Dassow über den Bebauungsplan Nr. 37 für den Bereich „Travemünder Weg“ 

 28 

 
lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Zuständigkeit der Deutschen Telekom Technik GmbH wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2. 
Die Plandokumentation und die Stellungnahme werden den Unterlagen beigefügt. 
Leitungen sollen im öffentlichen Raum verlegt werden. Hierfür sind Flächen im Plan 
festgesetzt. Auswirkungen auf die Planfestsetzungen ergeben sich durch die 
Stellungnahme nicht. Die Hinweise auf die Trassenauskunft werden zur Kenntnis 
genommen. Der Lageplan wird zu den Bestandsunterlagen genommen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Der Lageplan ist der Dokumentation beigefügt. 
 
zu 4. 
Kabelschutzanweisung und Infoflyer werden lediglich der Verfahrensdokumentation 
beigefügt. Sie nicht Bestandteil der Abwägung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es handelt sich nicht um einen Vorentwurf, sondern um den Entwurf. Die grundsätzliche 
Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. Auf die konkreten Planbelange des Entwurfs 
wurde eingegangen. 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Anforderungen des ZVG bestätigen die Planungsabsicht. Die Ver- und Entsorgung 
kann gesichert werden. Siehe nachfolgende Behandlung. 
 
 
 
 
zu 3. 
Die Wasserversorgung ist gesichert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Die Anforderungen an die Löschwasserbereitstellung können somit gesichert werden. 
Inwiefern ein zusätzlicher Hydrant hergestellt wird wäre abzustimmen. 
 
 
 
 
zu 5. 
Die Schmutzwasserableitung ist gesichert. 
 
 
 
 
 
 
zu 6. 
Die Versickerung ist vorgesehen. Die wasserrechtliche Erlaubnis wird beantragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7. 
Die Bestandspläne werden der Plandokumentation beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen und keine Gewässer 
zweiter Ordnung berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen und die Gasversorgung 
sichergestellt werden kann. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung in der Begründung. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen berührt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Der Planbereich ist korrekt dargestellt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Das BIL-Portal wird genutzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 5. 
Dieser Belang ist entbehrlich, weil keine Veränderung des Plangebietes und der Lage 
vorgesehen ist. 
 
zu 6. 
Die Anforderungen an die Baudurchführung ergeben sich außerhalb und unabhängig des 
Bauleitplanverfahrens. 
 
zu 7. 
Die relevanten Ver- und Entsorger werden beteiligt. 
 
zu 8. 
Der Lageplan wird der Dokumentation beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
- 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es werden keine konkreten Anforderungen für die Bauleitplanung benannt. Die 
Anforderungen an die Bebauung und Durchführung von Baumaßnahmen ergibt sich 
ohnehin. Belange sind auf der Ebene der Bauleitplanung nicht zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange von Gasunie nicht berührt sind. Somit 
sind keine Anforderungen zu berücksichtigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bodendenkmale berührt sind. 
 
 
 
zu 2. 
Weil mit dem Vorhandensein von Bodendenkmale immer zu rechnen ist, findet sich eine 
entsprechende Ausführung unter den nachrichtlichen Übernahmen. 
 
 
 
 
zu 3. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Belange der Baudenkmalpflege berührt sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte berührt sind. 
 
zu 2. 
Das Kataster- und Vermessungsamt wurde beteiligt und hat keine Anregungen und 
Hinweise vorgetragen. 
 
 
 
 
 
zu 3. 
Merkblatt und Festlegungsarten werden beigefügt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Landesrelevanz besteht. 
 
zu 2. 
Der Landkreis wurde beteiligt. Hinweise zum Brandschutz wurden gegeben. 
 
zu 3. 
Belange zu Munitionsfunden finden sich unter Hinweisen im Teil B-Text. Ergänzungen 
sind nicht erforderlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Das forstliche Einvernehmen wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Begründung wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Sach- und Rechtslage ändert sich nicht. Insofern ergeben sich keine Anforderungen 
an die Planung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Da keine Eigentumsflächen berührt sind, ergeben sich keine Hinweise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit besteht. Ebenso wird zur 
Kenntnis genommen, dass keine Hinweise und Anregungen abgegeben werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Da Wasserstraßen nicht berührt sind, verzichtet die Stadt Dassow auf die Übernahme des 
Hinweises. Durch umliegende Bebauung ist der Neubaubereich abgeschirmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Diese Belange sind auf der Ebene des Bebauungsplanes lediglich zur Kenntnis zu 
nehmen. Sie entfalten keine Festsetzungsrelevanz. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der Bereich ist jedoch städtebaulich von 
Einzel- und Doppelhäusern geprägt. Deshalb werden hier keine Mehrfamilienhäuser 
vorgesehen. Die Infrastruktur durch die Straßen ist auch nicht ausreichend, um hier 
Mehrfamilienhäuser aufzunehmen. Eine Integration von Mehrfamilienhäusern bietet sich 
in diesem Bereich nicht an. Deshalb wird dem Belang nicht entsprochen. Die Stadt 
Dassow bereitet an anderen Standorten Mietwohnungsbau für Mehrfamilienhäuser vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teilweise zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
zu 2. 
Der Hinweis auf das digitale Beteiligungsverfahren wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die Löschwasserbereitstellung ist im Rahmen des Planverfahrens für die Bauleitplanung 
nachzuweisen. Die Empfehlungen der Behörde werden zur Kenntnis genommen. 
Objektkonkrete Anforderungen werden nicht vorgetragen. Aufgrund der Lage der 
Gebäude zur öffentlichen Straße ist die Brandschutzsicherung gewährleistet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 2. 
Die Lage der Hydranten wird zur Kenntnis genommen. Die Löschwasserbereiche sind 
entsprechend dargestellt. Löschwasser ist in ausreichendem Umfang vorhanden. Die Stadt 
Dassow bestätigt unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Amtes und der 
Feuerwehr das die Löschwasserbereitstellung gesichert werden kann. Für die 
Neubebauung ergeben sich keine andersartigen Anforderungen als für die Bebauung auf 
der gegenüberliegenden Straßenseite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen und Bedenken bestehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis zu nehmen. 
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